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Ihr Zeichen
B Plan Nr. 46 Zwenkau

Bebauungsplan Nr. 46 der Stadt Zwenkau
"Nahversorgungszentrum Bahnhofstraße"
hier: frühzeitige TOB-Beteiligung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen Bezug auf Ihre Anfrage per Mail vom 16.02.2026 hinsichtlich des
Vorentwurfs des Bebauungsplans Nr. 46 der Stadt Zwenkau „Nahversorgungs-
Zentrum Bahnhofstraße". Hierzu gibt die Landestalsperrenverwaltung (LTV) als
zuständiger Träger der Gewässerunterhaltungslast gemäß §§ 31 ff. SächsWG
und als Bau- und Unterhaltungslastträger für öffentlichen Hochwasserschutz-
anlagen gemäß §§ 78 ff. SächsWG sowie als Aufgabenträger gemäß § 71 Abs.
3 SächsWG folgende Stellungnahme ab:
Unmittelbar im Geltungsbereich des Bebauungsplans selbst befinden sich
keine Gewässer l. Ordnung, keine Hochwasserschutz- oder Rückhalteanlagen
und keine sonstigen wasserwirtschaftlichen Anlagen sowie keine landeseige-
nen Grundstücke in der Verwaltung der Landestalsperrenverwaltung. Maßnah-
men zur Errichtung solcher baulichen Anlagen durch die LTV sind unmittelbar
im Verfahrensgebiet bzw. explizit zum Schutz des Gebiets auch nicht vorgese-
hen. Belange der LTV als öffentlicher Aufgabenträger sind mithin von dem Be-
bauungsplan nicht betroffen. Eine weitere Einbeziehung in das Verfahren ist
daher entbehrlich.

Die Zulässigkeit des Vorhabens aus wasserrechtlicher Sicht ist im Übrigen
durch die zuständige Wasserbehörde und nicht durch die LTV zu beurteilen.
Die Stellungnahme der LTV beinhaltet keine Aussage zur Hochwassersicher-
heit oder -gefährdung des Plangebietes insbesondere auch in Hinblick auf regi-
onale HochwasserereignJsse Z.B. nach Starkniederschlägen. Im Übrigen wird
auf die den Gemeinden übergebenen Hochwasserrisikomanagementunterla-
gen (Risiko- und Gefahrenkarten) gemäß § 71 Abs. 3 SächsWG verwiesen.
Gern stehen wir für Rückfragen zur Verfügung.

en Grüßen
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Ihre Nachricht vom
16.02.2026

Aktenzeichen

(bitte bei Antwort angeben)
B60-8615/1017/78

Rötha,
24.02.2026
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